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Amt für Bodenmanagement Fulda (05.01.2024) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Begründung ergänzt.  

 

 

Zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Wegeparzelle Wingenhain wird vorliegend teilweise als Straßenverkehrsfläche 

und teilweise als landwirtschaftlicher Weg / Grasweg gesichert. Eine Bewahrung für 

landwirtschaftliche Fahrzeuge ist weiterhin möglich. Hierzu erfolgt aber noch eine 

Abstimmung im Rahmen des vorliegenden Planes mit dem AfB.  
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Avacon Netz GmbH (11.12.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Begrün-

dung ergänzt. 

Die Leitung, inkl. Schutzstreifen, liegt nördlich und vollständig außerhalb des vorlie-

genden Plangebietes. Demnach besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

Eine erneute Beteiligung erfolgt zum Entwurf gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 
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zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Begrün-

dung ergänzt.  

Vorliegend besteht kein weiterer Handlungsbedarf, da die geplante Bebauung nicht 

näher an die vorhandene Leitung heranrückt als die Bestandsbebauung.  

 

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 

 

Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung er-

gänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Leitung verläuft nördlich und damit außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches. 

Die Baufenster orientieren sich vorliegend am Bestand und rücken nicht näher an den 

Schutzstreifen heran als die Bestandsbebauung. Von der Baugrenze wird ein Abstand 

zur Leitung von über 60 Metern eingehalten.  

 

 

Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung er-

gänzt. 
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Zu 9.: Die Allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Aufgrund des Abstandes vom Plangebiet zur vorhandenen Leitung besteht vorliegend 

kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Deutsche Telekom Technik GmbH (18.12.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

ergänzt.  
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HessenForst (20.12.2023) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Bezeichnung Wald steht als Entwicklungsziel für die hierfür im Bebauungsplan 

abgegrenzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft. Hier sind bereits dichte Gehölzbestände vorhanden, die 

sich künftig zu Wald weiterentwickeln sollen. Daher wird an der Festsetzung im Be-

bauungsplan festgehalten.  

 

 

Zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  
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Hessen Mobil, Straßen und Verkehrsmanagement (18.01.2024) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis sowie die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden 
zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren be-
achtet.  
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Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (06.12.2023) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Das Regierungspräsidium Gießen wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt.  
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Kreisausschuss des Vogelsbergkreis, Landwirtschaft (12.12.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Wegeparzelle Wingenhain wird lediglich als Bestand festgesetzt und keine Ände-

rung daran vorgenommen, sodass die Breite der Straße durch die vorgelegte Planung 

nicht eingeschränkt wird. Darüber hinaus erfolgt noch eine Abstimmung mit dem AfB, 

da sich das Plangebiet in der Flurbereinigung befindet und die südöstlich angrenzen-

den lw. Flächen für landwirtschaftliche Fahrzeuge erreichbar sein müssen.  

 

 

Zu 3.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Kreisausschuss des Vogelsbergkreis, Gesundheitsamt (19.12.2023) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Das Amt für Wasser und Bodenschutz des Landkreises Marburg-Biedenkopf wird zum 

Entwurf hin ebenfalls beteiligt. Die Stellungnahme des Amtes für Wasser und Boden-

schutz LK VB ist in dieses Dokument eingestellt.  

Im Hinweisteil der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes wird bereits auf das 

Trinkwasserschutzgebiet verwiesen, sodass vorliegend kein weiterer Handlungsbe-

darf besteht.  
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Kreisausschuss des Vogelsbergkreis, Untere Naturschutzbehörde (18.01.2024) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Zur frühzeitigen Beteiligung lag bereits ein faunistisches Gutachten (Ergebnisbericht) 

mit aus. Dieses wird zum Entwurf finalisiert und erneut öffentlich mit ausgelegt.  

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Das faunistische Gutachten hat ergeben, dass für die Artengruppe Amphibien Kamm-

molche im Nordwesten des Gebietes vorhanden sind. Der Bereich des dortigen Tei-

ches wird vorliegend durch die Planung gesichert. Die vorliegende Planung orientiert 

sich zudem stark am Ursprungsbebauungsplan und greift die darin festgesetzten Kom-

pensationsflächen wieder auf. Die Entwicklungsziele werden dabei teilweise an den 

vorhandenen Bestand angepasst. Insbesondere die vorhandenen Gehölzstrukturen 

werden zum Erhalt festgesetzt. Der erforderliche naturschutzrechtliche und arten-

schutzrechtliche Ausgleich wird zum Entwurf in der Plankarte des Bebauungsplanes, 

Begründung sowie im Umweltbericht festgesetzt und thematisiert.  

 

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in den Hinweisteil der 

textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes ergänzt. 

Die Hinweise sind an die nachfolgende Ebene der Bauausführung adressiert und dort 

zu beachten. Im Rahmen der weiteren Planung werden für den Vorhabenträger Zeit-

schienen für eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) erarbeitet und zur Verfügung ge-

stellt. Vorliegend besteht daher kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der Planung be-

rücksichtigt.  

Entsprechende Ausführungenund Bewertungen zu den Themen Eingriff sowie Kom-

pensationserfordernis werden zum nächsten Verfahrensschritt in dem Umweltbericht 

ergänzt.  
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Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt.  

Zum Entwurf wird hierzu eine textliche Festsetzung im Bebauungsplan ergänzt. 

 

Diese bezieht sich auf Neuanlagen ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft des Bebauungs-

planes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 6.: Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen.  

Zur Vermeidung von Vogelschlag bei transparenten Glasflächen ist bereits eine textli-

che Festsetzung im Bebauungsplan enthalten, sodass kein weiterer Handlungsbedarf 

besteht.  

 

 

Zu 7: Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen.  

Zum Ausschluss von Schottergärten ist bereits eine textliche Festsetzung im Bebau-

ungsplan enthalten, sodass kein weiterer Handlungsbedarf besteht.  
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Kreisausschuss des Vogelsbergkreis, Wasser- und Bodenschutz (20.12.2023) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Begründung ist bereits in Anlehnung an die benannte Arbeitshilfe aufgebaut, so-

dass vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf besteht. In der Entwurfsbegründung 

wird die aktuelle Arbeitshilfe von August 2023 verwendet. 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungs-

gebiet oder überschwemmungsgefährdeten Gebiet, sodass vorliegend kein weiterer 

Handlungsbedarf besteht. In der Entwurfsbegründung wird die aktuelle Arbeitshilfe 

von August 2023 verwendet, in der auch Hinweise zum Hochwasserschutz und zur 

Hochwasservorsorge aufgeführt sind.  
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Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungs-

gebiet oder überschwemmungsgefährdeten Gebiet.  

Bei Starkregen handelt es sich um unvorhergesehene Ereignisse. Ein vollständiger 

Schutz ist gerade bei außergewöhnlichen Starkregenereignissen häufig nicht möglich, 

da hier eine Vielzahl an Faktoren eine Rolle spielen. Der Bebauungsplan enthält ein-

griffsminimierende Festsetzungen, die grundsätzlich dazu dienen, die im Plangebiet 

anfallenden Abwassermengen, einschließlich des Niederschlagswassers zu reduzie-

ren (Beibehaltung der bisherigen Versickerung; Eingriffsminimierung): Zu nennen sind 

hierfür u.a.   

• Begrenzung der Grundflächenzahl auf GRZ=0,4 und GRZ=0,5  

• Festsetzung der Grundstücksfreiflächen als natürliche Grünflächen / Garten  

• Ausschluss von wasserundurchlässigen Folien/ Vlies zur Freiflächengestal-

tung   

• Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen bei Stellplätzen etc.  

• Zisternen zur dezentralen Sammlung von Niederschlagswasser  

 

Die allgemeinen Hinweise zum Projekt KLIMPRAX des Landes Hessen werden zur 

Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbe-

züglich kein weiterführender Handlungsbedarf. 

 

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Vorliegend liegt nördlich an das Plangebiet angrenzend die Landesstraße L3072. Hier 

ist eine Versiegelung im Bereich der Fahrbahn der Landesstraße vorhanden. Die Pla-

nungshoheit für den Straßenraum der qualifizierten Straße liegt beim Land Hessen. 

Die Hinweise sind daher an Hessen Mobil gerichtet. 

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen   

In den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes wird bereits geregelt, dass 

Flachdächer von Hauptgebäuden dauerhaft extensiv zu begrünen sind. Es wird 

ebenso bereits darauf hingewiesen, dass PV-Anlagen ergänzend zulässig sind. Dem-

nach besteht vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf. Die Hinweise auf die Feuer-

wehr und den für die Dachbegrünung zu verwendeten Bodenaushub macht beim vor-

liegen Plan keinen Sinn.  

 

Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Sowohl in der Begründung wie auch im Umweltbericht wird sich mit dem Bodenschutz 

auseinandergesetzt. 
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Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit auf-

geführt.  

Im Zuge der nachfolgenden Planungsebenen (insb. Bauausführung) ist der Hinweis 

entsprechenden zu beachten.  

 

 

Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Das Dezernat wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt. 

 

 

Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit auf-

geführt.  

 

 

Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Entsprechende Hinweise sind bereits im Hinweisteil der textlichen Festsetzungen des 

Bebauungsplanes enthalten, sodass vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf be-

steht.  

 

 

Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die entsprechenden Hinweise und Regelungen sind im Bebauungsplan (Plankarte, 

Festsetzungen und Begründung) bereits beachtet und dargestellt.  

 

 

 

 

 

Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Sie sind im Rahmen der nachfolgenden Entwässerungsplanung, Bauantragsverfahren 

und Bauausführung zu beachten, entsprechende Hinweise und Festsetzungen erfolg-

ten bereits im Bebauungsplan.  
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Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

ergänzt.  

Sie sind im Rahmen der nachfolgenden Entwässerungsplanung, Bauantragsverfahren 

und Bauausführung zu beachten.  

 

 

Zu 15.: Die allgemeinen Hinweise zur Kenntnis genommen und in der Begrün-

dung ergänzt.  

Der Hinweis ist an die nachfolgende Ebene des Baugenehmigungsverfahrens adres-

siert und dort zu beachten.  

 

 

Zu 16.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

ergänzt.  

Der Hinweis ist an die nachfolgende Ebene des Baugenehmigungsverfahrens adres-

siert und dort zu beachten.  

 

 

Zu 17:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Im Bebauungsplan werden bereits Maßnahmen zum dezentralen Niederschlagswas-

sermanagement im Bebauungsplan festgesetzt (Zisternen, Begrenzung Versiege-

lungsgrad, wasserdurchlässiger Wegeaufbau, etc.). Die abschließende Fachplanung 

zum Niederschlagswassermanagement obliegt der Erschließungs- bzw. Entwässe-

rungsplanung. Auf Ebene des Bauleitplanung besteht vorliegend kein weiterer Hand-

lungsbedarf.  

 

 

Zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung er-

gänzt.  

Der Hinweis ist an die nachfolgenden Planungsebenen der Erschließungsplanung und 

dem Bauantragsverfahren adressiert und dort zu beachten.  

 

 

Zu 19.: Die allgemeinen Hinweise und Ausführungen werden zur Kenntnis ge-

nommen.  

Sie betreffen nicht den Regelungsrahmen der vorbereitenden Bauleitplanung, sodass 

vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf besteht.  
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Zu 20: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit 

aufgeführt.  

 

 

Zu 21.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 22.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit 

aufgeführt.  

 

 

Zu 23.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Ovag netz GmbH (16.01.2024) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung er-

gänzt.  

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, eine Beteiligung der OVAG 

Netz im weiteren Verfahren erfolgt. 

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (08.01.2024) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit 

aufgeführt.  

Darüber hinaus besteht vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Regierungspräsidium Gießen (18.01.2024) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

In den textlichen Festsetzungen wird unter Art der baulichen Nutzung bereits aufgelis-

tet, welche Nutzungen im Sondergebiet zulässig sind. Diese wird entsprechend der 

vorgebrachten Hinweise konkretisiert, sodass allgemeines Wohnen ausgeschlossen 

wird.  

Hinweis: Im rechtskräftigen Ursprungsbebauungsplan sind bereits Hausmeisterwoh-

nungen zugelassen. Personal- und Betriebswohnungen sind nicht mit allgemein zu-

lässigem Wohnen gleichzusetzen.  

Zum Entwurf erfolgt eine Überprüfung der Festsetzung der Betriebswohnungen sowie 

weitere Ausführungen in der Begründung hierzu. Es wird ergänzend Rücksprache mit 

den Schottener Sozialen Diensten gehalten.  

 

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

In der Begründung werden weitere Ausführungen zur Ver- und Entsorgung ergänzt. 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass im Bauleitplanverfahren die gesicherte 

Ver- und Entsorgung sicherzustellen ist, sodass der Bebauungsplan umsetzbar bzw. 

vollzugsfähig ist. Detailfragen wie bspw. ein Wassersparnachweis sind an die nachfol-

genden Planungsebene der Erschließungsplanung sowie auch das Bauantragsverfah-

ren und der Bauausführung gerichtet und dort zu beachten. Sie betreffen nicht den 

Regelungsrahmen des Bebauungsplanes, zumal hier kaum oder keine Ermächti-

gungsgrundlagen für Festsetzungen bestehen.   

 

 

Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Im Viewer Landesgrundwasserdienst des HLNUG wird für die Kernstadt Homberg 

Ohm keine Landesgrundwassermessstelle angegeben. Ergänzend befindet sich keine 

Wassergewinnungsanlage im Umkreis von 300 Metern. Demnach befindet sich keine 

Messstelle in näherer Umgebung zum Plangebiet.  
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Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 7.: Die Hinweise und allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu 8.: Der Hinweis sowie die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In der Begründung werden 

weitere Ausführungen zu Starkregen ergänzt.  

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungs-

gebiet oder überschwemmungsgefährdeten Gebiet.  

Bei Starkregen handelt es sich um unvorhergesehene Ereignisse. Ein vollständiger 

Schutz ist gerade bei außergewöhnlichen Starkregenereignissen häufig nicht möglich, 

da hier eine Vielzahl an Faktoren eine Rolle spielen. Der Bebauungsplan enthält ein-

griffsminimierende Festsetzungen, die grundsätzlich dazu dienen, die im Plangebiet 

anfallenden Abwassermengen, einschließlich des Niederschlagswassers zu reduzie-

ren (Beibehaltung der bisherigen Versickerung; Eingriffsminimierung): Zu nennen sind 

hierfür u.a.   

• Begrenzung der Grundflächenzahl auf GRZ=0,4 und GRZ=0,5  

• Festsetzung der Grundstücksfreiflächen als natürliche Grünflächen / Garten  

• Ausschluss von wasserundurchlässigen Folien/ Vlies zur Freiflächengestal-

tung   

• Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen bei Stellplätzen etc.  

• Zisternen zur dezentralen Sammlung von Niederschlagswasser  

 

Die allgemeinen Hinweise zum Projekt KLIMPRAX des Landes Hessen werden zur 

Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbe-

züglich kein weiterführender Handlungsbedarf.  
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Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die benannte Behörde wurde vorliegend ebenfalls beteiligt.  

 

 

 

 

 

 

Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der 

Begründung mit aufgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 12.: Die allgemeinen Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis ge-

nommen.  

Die Hinweise sind nicht an den Regelungsrahmen der vorbereitenden Bauleitplanung 

adressiert, sodass vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf besteht.  

Der Stadt liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Hinweise auf Altlasten im Plan-

gebiet vor. Der Fachbereich Wasser- und Bodenschutz des Vogelsbergkreises hat 

ebenfalls keine Altlasten gemeldet, gleiches gilt für den ZAV.  
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Zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Zum Aktuellen Planstand liegen keine Informationen zu Altlasten oder Bodenverunrei-

nigungen im Plangebiet vor, sodass vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf be-

steht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Vorliegend handelt es sich um eine Bestandsüberplanung, sodass der bestehende 

Standort modernisiert und verbessert genutzt werden kann (i.S.d. Nachverdichtung). 

Hierdurch wird eine Neuflächeninanspruchnahme im Außenbereich vermieden. Im 

Umweltbericht werden Ausführungen zur Thematik Erosion und Erosionsschutz er-

gänzt.   

Eine Dachbegrünung ist über textliche Festsetzung für Flachdächer bereits verbindlich 

im Bebauungsplan festgesetzt sowie die gleichzeitige Zulässigkeit von Anlagen zur 

aktiven Nutzung von Solarenergie ausdrücklich im Bebauungsplan benannt. Bei Dä-

chern mit einer Neigung zwischen 7,5° und 30° sind dauerhafte Begrünungen zulässig. 

Der Hinweis auf Fassadenbegründungen und die positive Wirkung im Sinne der Klima-

anpassung wird in die Begründung ergänzt.  
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Zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die abschließende Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung erfolgt zum Entwurf. Im Rahmen 

dessen wird das Eingriffsdefizit, dass durch die Neuplanung gegenüber dem Bestand 

verursacht wird errechnet.  

Die Planunterlagen werden im Rahmen der Entwurfsoffenlage auf der Homepage der 

Kommune veröffentlicht, sodass kein weiterer Handlungsbedarf besteht.  

 

 

 

 

 

Zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

Zu 18.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mit aufgeführt.  

Im Zuge der nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauausfüh-

rung) sind die entsprechenden Hinweise zu beachten.  

 

 

 

 

 

 

Zu 19.: Die Hinweise und allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis ge-

nommen.  

Die Hinweise sind an die nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, 

Bauantrag, Bauausführung) adressiert und dort zu beachten. Vorliegend besteht kein 

weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 20.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

Zu 21.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Zu 22.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Zu 23.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Anregung wird im weiteren Verfahren mit einbezogen.  

 

 

 

 

 

Zu 24.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 25.: Die Hinweise und allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis ge-

nommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 26.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Untere Naturschutzbehörde wurde vorliegend ebenfalls beteiligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 27.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden im Rahmen der Auswertung der Stellungnahmen zum Bebau-

ungsplan beachtet.  

 

 

Zu 28.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Jahresangabe wird in der Begründung redaktionell angepasst.  
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TenneT TSO GmbH (05.12.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, eine erneute Beteiligung er-

folgt zum Entwurf gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 
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Vodafone Hessen GmbH & Co. KG (11.01.2024) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Zweckverband Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis (14.12.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 



Auswertung der Stellungnahmen zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 FNP-Änderung im Bereich des Bebauungsplanes „Wingenhain“ - 1. Änderung  Seite 38 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

ergänzt. 

Im Zuge der nachfolgenden Planungsebenen sind die entsprechenden Hinweise zu 

beachten.  

 

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

ergänzt. 

Die Hinweise sind an die nachfolgende Bauausführung adressiert und sind dort zu 

beachten.  
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Anhang 
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Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (05.01.2024) 

 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen  
 
und ist bereits auf der Plankarte und in der Begründung aufgeführt. Vorliegend be-
steht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 




